[Absender]
[…]
[…]
[…]
Per Telefax: 05323 / 72-3258

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Bergbehörde für die Länder Schleswig- Holstein,

Hamburg, Bremen und Niedersachsen

An der Marktkirche 9

38678 Clausthal-Zellerfeld

[Datum …]

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren für die Zulassung eines Rahmenbetriebsplanes für die Errichtung und den Betrieb des Quarzsandtagebaus Grande der Firma Kieswerk Grande Koops GmbH & Co. KG; Bekanntmachung vom 29. April 2009
Ich bin / Wir sind Eigentümer / Mieter / Pächter der Grundstücks:
und nutzen dieses zu Wohnzwecken/landwirtschaftlichen Zwecken / gewerblichen Zwecken.

Zu den nach obiger Bekanntmachung ausgelegten Antragsunterlagen erhebe ich / erheben wir
Einwendungen
und beantrage(n), mir / uns rechtzeitig vor der Anhörung die Stellungnahme der Kieswerk Grande Koops GmbH & Co. KG („Koops“) zu diesen Einwendungen zur Verfügung zu stellen.
1. Das von Ihnen eingeleitete Planfeststellungsverfahren ist auszusetzen, weil zunächst ein Raumordnungsverfahren von dem Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein durchgeführt werden müsste. Denn für planfeststellungspflichtige Bergbauvorhaben - wie das vorliegende - kann erst nach Durchführung eines Raumordnungsverfahrens eine Planfeststellung beantragt werden. Außerdem fehlt der Nachweis der ausreichenden Gewinnungsberechtigung (Eigentum oder Pachtverträge), so dass auch aus diesem Grund das Verfahren einzustellen ist. 
2. Der Bedarf für das Vorhaben ist nicht nachgewiesen. Für die Menge der angeblich herzustellenden „Spezialsande“ besteht im Hamburger Raum keine Nachfrage. Zudem deutet die geplante Aufbereitungstechnik darauf hin, dass es Koops doch eher um die Erzeugung von minderwertigen Bausanden geht, die aber an anderen Standorten umweltverträglicher und Nachbarschaft schonender gewonnen werden können.

3. Die Auswirkungen, die durch die Anlegung der zwei Kiesseen auf Umwelt und Anwohnerschaft verursacht werden, sind völlig unzureichend untersucht worden. Insbesondere durch veränderte Grundwasserstände dürften private Brunnen beeinträchtigt werden, landwirtschaftlich, gewerblich oder privat genutzte Außenflächen oder Keller vernässen. Außerdem sind Setzungen und Risse in Gebäuden zu erwarten. Aber auch bei Hochwasserereignissen droht bei Durchströmung der Dammkörper eine Vernässung von Flächen und Gebäuden. 
4. Auch die Immissionsbelastungen durch den Bergbaubetrieb und als Folge des  zusätzlichen Verkehrs sind nicht ausreichend ermittelt und bewertet worden. Den Antragsunterlagen ist nicht eindeutig zu entnehmen, wo wie und was für bergbauliche Anlagen wann betrieben werden und welche Lärm-, Luftschadstoff- und Erschütterungsimmissionen zu erwarten sein werden. Die Grundlagen der Bewertung der Verkehrsimmissionen sind veraltet. Eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2000 scheidet als geeignete Bewertungsgrundlage aus. Die Verkehrsverteilung zwischen den Orten Grande und Witzhave erscheint willkürlich. Das Verkehrsaufkommen dürfte zudem wesentlich höher sein. Die Luftschadstoffe durch den Zusatzverkehr sind ebenso wenig umfassend betrachtet (Russpartikel, Feinstaub) wie die Auswirkungen in Folge von Erschütterungen durch den Lkw-Verkehr. 
5.
Es wird weiter beanstandet, dass durch den Kiesabbau die bisherigen Möglichkeiten der Erholung und Freizeitnutzung auf den jetzt landwirtschaftlich genutzten Flächen im Westen von Grande auf einer Fläche von 80 ha wie Spazierengehen, Hundeausführen, Radfahren, Reiten, naturnahes Spielen für Kinder und Jugendliche, Joggen, Nordic Walking entfallen. Dadurch wird die Wohn- und allgemeine Lebensqualität und der Genuss des Landschaftserlebnisses in Grande erheblich eingeschränkt. 
6.
Mit dem Vorhaben sind bau-, anlage- und betriebsbedingt schwerwiegende Auswirkungen auf alle Schutzgüter des UVPG (Mensch, Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen, Landschaft, Kultur) verbunden. Gegen diese Auswirkungen wende ich mich / wenden wir uns und mache / machen dazu insbesondere Folgendes geltend:
· Wertverlust von Grundstücken,
· deutlich geringerer landwirtschaftlicher Ertrag,

· Verlärmung, Erschütterungen, Luftverschmutzungen,
· Zerstörung des Landschaftsbildes und Unterbrechungen der Sichtbeziehungen, Barrierewirkungen,
· Störungen des Wasserhaushaltes, Bodenversiegelungen, Eingriffe in Natur und Landschaft, 
· Beeinträchtigungen des Netzes Natura 2000 und Verstöße gegen das europäische Artenschutzrecht,
· Auswirkungen auf das Klima durch das Anlegen von zwei derartig großen Seen einerseits und durch die lang andauernde Abbautätigkeit andererseits. 

7.
Nicht akzeptabel ist für mich / uns, dass sich der Abbaubetrieb auf 30 Jahre erstrecken soll. Das bedeutet, dass mehr als eine Generation der Anwohner der Gemeinde Grande mit dem Kiesabbau und dessen Belastungen leben muss. 
8.
Unverständlich ist für mich / uns, dass die finanzielle Last für die Verkehrssicherung sowie die langfristige Pflege und Unterhaltung der Kiesseen, Böschungen und Wälle von der Allgemeinheit getragen werden sollen – so verstehe ich / verstehen wir jedenfalls die Antragsunterlagen. Diese finanziellen Lasten müssen nach dem Verursacherprinzip dem Vorhabensträger auferlegt werden. Es kann doch nicht sein, dass die Kosten die Gemeinschaft trägt und der Gewinn von dem Vorhabensträger eingestrichen wird! 

9.
lm Einzelnen ergänze(n) ich / wir diese Bedenken wie folgt: 
10.
lch / Wir weise(n) insbesondere auf folgende Konflikte hin:
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